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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Robert Riedl, Johann 
Häusler, Manfred Eibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Susann Enders, 
Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang 
Hauber, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, 
Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Verlängerung der Kurzarbeitergeldverordnung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest, dass manche Wirtschaftsbereiche mit stark saisonaler Umsatz-
abhängigkeit oder aufgrund der aktuellen pandemischen Entwicklung (z. B. die Festival- 
und Veranstaltungsbranche, Schausteller, der Hotel- und Gaststättenbereich oder Ju-
gendbildungsstätten), noch nicht vom Wirtschaftsaufschwung in Folge gelockerter 
coronapandemiebedingter Auflagen des allgemeinen Lebens profitieren konnten. Diese 
Branchen benötigen auch nach Auslaufen dieser Auflagen zeitlich befristet noch weitere 
Unterstützung, um in der Zukunft erfolgreich neu durchstarten zu können. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich weiterhin auf Bundesebene dafür einzuset-
zen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die bisher noch nicht von der positiven Kon-
junkturentwicklung sowie den positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im Rah-
men der Aufhebung der Corona-Auflagen profitieren konnten, auch im zweiten Quartal 
2022 letztmalig unter den aktuellen Voraussetzungen (z. B. statt einem Drittel müssen 
nur 10 Prozent der Beschäftigten von Entgeltausfall betroffen sein, Verzicht auf nega-
tive Arbeitszeitsalden, Erstattung der Beiträge zur Sozialversicherung während der 
Kurzarbeit zu 50 Prozent durch die Arbeitgeber, Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitneh-
mer können weiterhin Kurzarbeitergeld erhalten) Kurzarbeit in Anspruch nehmen kön-
nen. Wichtig ist dabei, dass die Verlängerung der Sonderregelungen weiterhin durch 
einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt mitfinanziert wird, um Beitragserhöhungen in 
der Arbeitslosenversicherung zu vermeiden. 

 

 

Begründung: 

Die Coronapandemie hat in Deutschland wie in den meisten anderen Ländern der Welt 
zu einem Stillstand eines großen Teils des öffentlichen Lebens und in zahlreichen Wirt-
schaftszweigen geführt. Dank des wertvollen Instruments der Kurzarbeit, wodurch bei 
vorübergehendem Arbeitsausfall bzw. vorübergehender schlechter Auftragslage eines 
Unternehmens Kündigungen verhindert werden konnten, hat sich der Arbeitsmarkt als 
robust erwiesen. Inzwischen haben sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt aufgrund weitrei-
chender Öffnungsschritte sukzessive erholt, sodass auch die Zahl der Beschäftigten in 
Kurzarbeit deutlich gesunken ist. 

Das Infektionsgeschehen muss jedoch auch über die Frühjahrsmonate genau beobach-
tet werden. Trotz des Impffortschritts ist eine volle Auslastung der Unternehmen noch 
nicht erreicht und insbesondere Unternehmen in der Festival- und Veranstaltungsbran-
che oder auch Jugendbildungsstätten konnten von den Lockerungen und der aktuellen 
Belebung des bayerischen Arbeitsmarktes im Vergleich zu anderen Bereichen, wie 
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etwa im Verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Baubran-
che oder im Bereich der qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, bisher wenig pro-
fitieren. Auch in absehbarer Zukunft – zumindest bis Sommerbeginn 2022 – sind saiso-
nal und aufgrund der hochansteckenden Omikron-Variante keine Verbesserungen in 
Sicht. 

Die Konjunktur hat sich inzwischen zwar insgesamt erholt, es gibt allerdings erhebliche 
Unterschiede zwischen den Branchen und die pandemiebedingte Unsicherheit nimmt 
wieder deutlich zu. Trotz einer wieder guten Auftragslage müssen zudem viele Unter-
nehmen – insbesondere in der Industrie – aufgrund andauernder Materialknappheit und 
Lieferengpässen Kurzarbeit anmelden. 

Die langanhaltende Pandemie setzt viele Betriebe nach wie vor finanziell stark unter 
Druck. Unternehmen sind daher möglicherweise weiterhin auf Entlastungen bei den 
Lohnnebenkosten und Planungssicherheit durch erleichterten Zugang zum Kurzarbei-
tergeld angewiesen. 

Mit einer erneuten Verlängerung der Kurzarbeitergeldverordnung sollen Beschäfti-
gungsverhältnisse auch im zweiten Quartal 2022 noch einmal stabilisiert sowie Arbeits-
losigkeit und gegebenenfalls Insolvenzen vermieden werden. 



den. Vor diesem Wahlergebnis, vor den Wählerinnen und Wählern sollten Sie auch 
ein Mindestmaß an Respekt haben und nicht so tun, als ob es beliebig hin- und 
hergeschoben werden könnte.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER – Zuruf)

Zurück zur FDP: In Ihrem glorreichen Antrag für heute, Herr Kollege Muthmann, 
steht zwischendrin auch noch: "Die Vorschläge", die Sie jetzt von der Staatsregie-
rung erwarten, "sind dabei mit allen Beteiligten möglichst umfassend abzustim-
men". Dies tun wir nun in acht Wochen, damit ab Mai mit dem Nominierungsver-
fahren begonnen werden kann. – Das ist alles so absurd, was Sie hier zu Papier 
gebracht haben! Schlimmer könnte es kaum sein. Wir, Herr Kollege Muthmann, be-
rücksichtigen die Meinungen der Menschen. Genau dies tut unser Wahlsystem. 
Dafür haben wir die Grundlagen in unserer Bayerischen Verfassung, wie sie das 
bayerische Volk 1998 beschlossen hat.

Klammer auf: Ich bin gespannt darauf, welche Vorschläge die neue Ampel-Regie-
rung zur Änderung des Bundestagswahlrechts vorlegen wird. Dann können Sie 
uns vorführen, Herr Kollege Muthmann, wie begeistert die bayerische Bevölkerung 
sein wird, wenn Sie mit dem Konzept ankommen, 10 % oder 15 % aller Wahlkreise 
in Bayern zu streichen. Ich bin gespannt, wie dann eine Begeisterungswelle durch 
Bayern und durch Deutschland rollen wird. Klammer zu.

Aber alles zu seiner Zeit. Heute sprechen wir über das Landeswahlrecht. Ich bin 
der festen Überzeugung, meine Damen und Herren, dass wir seitens der Staatsre-
gierung einen seriösen Bericht vorgelegt haben. Wir haben die konkreten Punkte 
der Fraktionen und Parteien bestmöglich berücksichtigt. Beim Stimmkreis Tir-
schenreuth hat sich zum Beispiel ergeben, dass wir gar keine Änderung vorneh-
men müssen. So liegt dies jetzt dem Landtag vor.

(Zuruf)

Der Landtag ist wohlgemerkt völlig frei, wie er dieses Landeswahlgesetz gegebe-
nenfalls noch ändern will, aber stets orientiert an der Bayerischen Verfassung. – 
Ihre Vorschläge, Herr Kollege Muthmann, stehen meines Erachtens nicht im Ein-
klang mit der Bayerischen Verfassung. Deshalb bitte ich nachdrücklich darum, die-
sen Antrag abzulehnen.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Staatsminister. 
– Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. 
Wir kommen zur namentlichen Abstimmung. Sie haben ab jetzt drei Minuten Zeit, 
Ihre Stimme abzugeben. Die Abstimmung ist eröffnet.

(Namentliche Abstimmung von 18:35 bis 18:38 Uhr)

Konnten alle Abgeordneten ihre Stimme abgeben? – Das ist offensichtlich der Fall. 
Damit erkläre ich die Abstimmung für beendet. Sie wird gleich ausgewertet. Das 
Ergebnis wird in Kürze bekannt gegeben. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 18/19942 mit 18/19946 werden im 
Anschluss an die heutige Sitzung in den jeweils zuständigen federführenden Aus-
schuss verwiesen.

(Unruhe)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, 
Robert Riedl u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 18/19943 

Verlängerung der Kurzarbeitergeldverordnung 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Robert Riedl 
Mitberichterstatterin: Eva Lettenbauer 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend und Familie federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen und der Ausschuss für 
Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung haben den 
Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 59. Sit-
zung am 17. Februar 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 51. Sitzung am 8. März 2022 
mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
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4. Der Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und  
Digitalisierung hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 55. Sitzung am  
17. März 2022 mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Doris Rauscher 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Robert 
Riedl, Johann Häusler, Manfred Eibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Susann 
Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, 
Wolfgang Hauber, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer 
Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta 
Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/19943, 18/21832 

Verlängerung der Kurzarbeitergeldverordnung 

Der Landtag stellt fest, dass manche Wirtschaftsbereiche mit stark saisonaler Umsatz-
abhängigkeit oder aufgrund der aktuellen pandemischen Entwicklung (z. B. die Festival- 
und Veranstaltungsbranche, Schausteller, der Hotel- und Gaststättenbereich oder Ju-
gendbildungsstätten), noch nicht vom Wirtschaftsaufschwung infolge gelockerter 
coronapandemiebedingter Auflagen des allgemeinen Lebens profitieren konnten. Diese 
Branchen benötigen auch nach Auslaufen dieser Auflagen zeitlich befristet noch weitere 
Unterstützung, um in der Zukunft erfolgreich neu durchstarten zu können. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich weiterhin auf Bundesebene dafür einzuset-
zen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die bisher noch nicht von der positiven Kon-
junkturentwicklung sowie den positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im Rah-
men der Aufhebung der Corona-Auflagen profitieren konnten, auch im zweiten Quartal 
2022 letztmalig unter den aktuellen Voraussetzungen (z. B. statt einem Drittel müssen 
nur 10 Prozent der Beschäftigten von Entgeltausfall betroffen sein, Verzicht auf nega-
tive Arbeitszeitsalden, Erstattung der Beiträge zur Sozialversicherung während der 
Kurzarbeit zu 50 Prozent durch die Arbeitgeber, Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitneh-
mer können weiterhin Kurzarbeitergeld erhalten) Kurzarbeit in Anspruch nehmen kön-
nen. Wichtig ist dabei, dass die Verlängerung der Sonderregelungen weiterhin durch 
einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt mitfinanziert wird, um Beitragserhöhungen in 
der Arbeitslosenversicherung zu vermeiden. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Markus Rinderspacher 

V. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Abstimmungsverhal

tens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU, 

FDP, AfD. Fraktionslose Abgeordnete sind nicht im Raum. Damit übernimmt der Land

tag diese Voten.
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